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c Alle Beiträge – sofern nicht anders deklariert – stehen unter der Creative Commons c b a 3.0 

(de) Lizenz Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland.

Jeder darf:

- das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen,

- Abwandlungen und Bearbeitungen des Werkes bzw. Inhaltes anfertigen,

- das Werk kommerziell nutzen.

Zu den folgenden Bedingungen:

b Namensnennung — Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgeleg­

ten Weise nennen.

a Weitergabe unter gleichen Bedingungen — Wenn Sie das lizenzierte Werk bzw. den lizenzierten In­

halt bearbeiten oder in anderer Weise erkennbar als Grundlage für eigenes Schaffen verwenden, 

dürfen Sie die daraufhin neu entstandenen Werke bzw. Inhalte nur unter Verwendung von Lizenz­

bedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder vergleichbar sind.

C Ausführliche Lizenzbedingungen:

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/
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Zur netzpolitischen Dimension von Gangnam Style

Leonard Dobusch

Das Video „Gangnam Style“ des südkoreanischen Rappers Psy avancierte im 

Jahr 2012 zum meistgesehenen YouTube-Video aller Zeiten mit über 900 Mil­

lionen Views und man braucht kein Prophet sein um zu prognostizieren, dass  

es die 1-Milliarde-Marke knacken wird. Die  Originalversion ist in Deutsch­

land geblockt, es finden sich aber Kopien auf YouTube, die nicht gesperrt sind 

und  mit  Hilfe  von  Browser-Extensions  wie  zum  Beispiel  dem  YouTube 

Unblocker lässt sich auch das Originalvideo ansehen.

Der virale Erfolg machte nicht nur Psy von einem südkoreanischen zu einem 

Weltstar, sondern hatte, wenn man der Wikipedia-Seite über Gangnam Style 

glauben darf, noch viel weiter reichende Konsequenzen:

Nach dem Erfolg des Musikvideos pocht Südkorea auf ein Anziehen  

der Nachfrage von Touristen aus aller Welt. Jayne Clark von der USA  

Today schrieb, dass Gangnam Style Seoul „auf der Reisekarte plat­

ziert hatte“. Die Fluggesellschaft British Airways kündigte an, ab 2.  

Dezember 2012 Flüge nach Seoul sechs mal die Woche anzubieten.  

Wegen des Gangnam-Style-Phänomens ist die Nachfrage nach Flug­

tickets „enorm“ angestiegen.

Auch die Musikindustrie profitiert,  mit  Gangnam Style hat sich das ganze 

Genre K-Pop am US-Markt etabliert und der Song selbst schaffte es auf Platz 1 

in zahlreichen Verkaufscharts (auch in Deutschland).

In netzpolitischer Hinsicht ist Gangnam Style gleich in mehrfacher Hinsicht 

instruktiv. Klar ist, dass der Erfolg von Gangnam Style nicht mit der Durch­

setzung von Urheberrechten zusammenhängt, eher im Gegenteil. Maßgebli­

chen Anteil  am Erfolg hat der Verzicht auf die Durchsetzung von Urheber­

rechten, und zwar nicht nur was die Weitergabe der Originaldatei betrifft,  

sondern auch hinsichtlich der Erstellung von Remixes und Parodien. Dass ein 

Verzicht auf Durchsetzung durch den Rechteinhaber nicht gleichbedeutend 

mit  Zugänglichkeit  ist,  beweisen  allerdings  die  zahlreichen  geblockten 

Parodien auf YouTube. Witzigerweise ist Gangnam Style Hitler in Deutsch­

land nicht gesperrt.

http://en.wikipedia.org/wiki/Gangnam_Style#Other_parodies_and_covers
http://en.wikipedia.org/wiki/Gangnam_Style#Other_parodies_and_covers
http://de.wikipedia.org/wiki/K-Pop
http://de.wikipedia.org/wiki/Gangnam_Style
http://www.unblocker.yt/
http://www.unblocker.yt/
http://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0
http://de.wikipedia.org/wiki/Psy_(Rapper)
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Ein offizieller Copyright-Verzicht Psys ist übrigens nicht belegt, nur der fakti­

sche Verzicht auf Rechtsdurchsetzung. Das ist deshalb entscheidend, weil vie­

le der Remixes auch nach US-Fair-Use eine Urheberrechtsverletzung darstel­

len (vgl. dazu „Parodies Of Rap Artist Psy's Gangnam Style Are Fun. But Are 

They Legal?“).  Die  Verwendung einer  Creative-Commons-Lizenz hätte  hier 

für mehr Rechtssicherheit gesorgt.

Klarerweise ist Gangnam Style  kein Beweis dafür, dass ein Verzicht auf die 

Durchsetzung von Urheberrechten Erfolg garantiert – im konkreten und in 

anderen Fällen (z. B. Chris Brown’s Forever) handelt es sich um eine notwen­

dige,  keineswegs aber um eine hinreichende Bedingung für viralen Erfolg. 

Gleichzeitig illustriert das Beispiel Gangnam Style, dass Kulturmärkte auch 

jenseits von Urheberrechten nach dem Starprinzip funktionieren: Aufmerk­

samkeit zählt bzw. zahlt sich aus – und zwar auf verschiedenste Weise und 

auch für viele, die selbst keine Aufwände hatten.

Wenn die südkoreanische Nationalbank verkündet, dass die Außenhandelsbi­

lanz des Landes auf Grund der gestiegenen K-Pop-Umsätze ins Plus gedreht 

hat, dann dokumentiert das, wie sehr (gerade auch: Kreativ-)Wirtschaft ein 

Nicht-Nullsummenspiel sein kann. Von dem Erfolg von Psy profitieren auch 

zahlreiche andere koreanische Künstler, ohne dass diese ihre Einkünfte des­

halb mit ihm teilen müssen. Und das ist wohl in Ordnung so: denn auch Psy 

knüpft mit seinem Werk ja an zahlreiche K-Pop-Traditionen an und bedient  

sich dabei am gemeinsamen kulturellen Erbe.

So  lässt  sich  zum  Abschluss  auch  ein  Argument  zum  Thema  Leistungs-

schutzrecht für Presseverleger machen, ohne den Bogen damit zu überspan­

nen. Alleine der Umstand, dass Suchmaschinen mit Links auf Verlagsangebo­

te Geld verdienen, begründet eben nicht automatisch einen Vergütungsan­

spruch für Verlage. Mehr noch, mit so einem Vergütungsanspruch entstehen 

Transaktionskosten, die am Ende alle Beteiligten schlechter dastehen lassen 

könnten.  Zum  Beispiel,  weil  dadurch  die  Entstehung  innovativer  News-

Dienstleistungen wie z. B. Rivva behindert wird, die Probleme der Pressever­

lage  (Stichwort:  Entbündelung)  aber  völlig  unberührt  bleiben.  Wenn 

Gangnam Style ein Beispiel für Win-Win ist, dann ist das Leistungsschutz­

recht ein Beispiel für Lose-Lose.

http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation
http://irights.info/?q=content%2Fverlage-im-netz-nicht-so-schutzlos-wie-behauptet
http://rivva.de/
https://netzpolitik.org/tag/leistungsschutzrecht/
https://netzpolitik.org/tag/leistungsschutzrecht/
https://netzpolitik.org/tag/leistungsschutzrecht/
http://de.wikipedia.org/wiki/Win-Win
http://www.korea.net/NewsFocus/Business/view?articleId=103865
http://www.billboard.com/news/viral-wedding-video-gives-chris-brown-s-1003997986.story#/news/viral-wedding-video-gives-chris-brown-s-1003997986.story
http://de.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
http://www.forbes.com/sites/deborahljacobs/2012/10/09/parodies-of-rap-artist-psys-gangnam-style-are-fun-but-are-they-legal-2/
http://www.forbes.com/sites/deborahljacobs/2012/10/09/parodies-of-rap-artist-psys-gangnam-style-are-fun-but-are-they-legal-2/
http://de.wikipedia.org/wiki/Fair_use

